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Grundschule Weidhausen 

Die Grundschule Weidhausen ist ein Teil im Bildungshaus Weidhausen  

 

Hygienekonzept Schuljahr 2020/21 
 

Die Grundschule Weidhausen hat das Ziel, für alle Beteiligten – Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräfte, Beschäftigte, Verwaltung etc. – und letztlich auch für die Eltern ein sicheres und 

hygienisch bestens versorgtes Umfeld bereitzustellen. 

Verhaltenskodex 

1. Einhaltung der Nies- und Hustenetikette  

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html  

2. Regelmäßiges Händewaschen und ggf. Desinfizieren 

3. Vermeiden des Berührens von Augen, Nase und Mund 

4. Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots 

5. Abstandsregel zwischen Personen mindestens 1,5 m, auch auf dem Schulweg! 

6. Regelmäßiges Lüften der Räume (mind. 5 Minuten nach jeder Schulstunde) 

7. Tragen von Mund-Nasen-Schutz(MNS)-Schutz bei Bewegungen durch das Schulhaus 

und in der Garderobe 

8. Bei (Corona spezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockenem Husten, 

Atemproblemen, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, 

Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben 

Zusammenfassung: 

Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-

CoV-2 sind 

• die Händehygiene (Waschen ist wichtiger als Desinfizieren), 

• das Einhalten von Nies- und Hustenetikette (in Armbeuge oder Taschentuch) und 

• das Abstandhalten (mindestens 1,5 m). 

Verwaltung 

Für Büros und Sekretariate wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

- Mund-Nasen-Schutz(MNS)-Pflicht für Bewegungen auf Verkehrsflächen;  

Schutzmasken für Bedienstete stehen zur Verfügung 

- Scheibe auf der Theke zum Schutz von Besuchern und Sekretärin 

- Reduzierung des Sekretariats-Besuchs auf eine Person  

 

Sanitäre Anlagen 
- Zusatzreinigung - auch Waschbecken und Türgriffe 

- Aufkleber zum richtigen Händewaschen 

- Zutritt nur für maximal eine Person im Neubau, zwei Personen im Altbau 

- Ausstattung mit Seifenspender, Einmal-Handtuchspendern, 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
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- Gang-Türen in den Sanitärbereich anlehnen 

Eingang, Gänge, Treppenhäuser, Garderoben 

- 1./2. Klasse betritt und verlässt die Schule durch den Haupteingang, 

3. und 4. Klasse betritt und verlässt die Schule durch die Tür zum Pausenhof. 

Das Seminar betritt und verlässt die Schule durch die Tür auf der Südseite zum 

Schaumbergerweg. 

- Im Schulhaus nach Möglichkeit rechts gehen 

- Eingangstüren und Zwischentüren bleiben alle während der Komm- und Gehzeit offen - 

 Abstandsregelung 1,5 m beachten 

- vor dem Sekretariat, vor Eingängen Markierungen mit entsprechender Aufschrift 

- in jedem Gang Tafeln mit entsprechender Aufschrift 

- vor dem Sekretariat und vor dem Lehrerzimmer Fußbodenlinien zum Anstellen in 1,5-m-

Abstand 

- Nur 5 Personen in der Garderobe 

Klassenzimmer, Pause 

- Möglichst frontale Sitzordnung, feste Sitzordnung im Klassenzimmer: Im festen 

Klassenverband muss kein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Ein Mund-

Nasen-Schutz muss nicht getragen werden. SchülerInnen deponieren den MNS am 

Haken ihres Tisches. Partner- und Gruppenarbeit ist möglich. 

- Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände: Kein Austausch von Arbeitsmitteln 

(Stiften, Linealen o.Ä.). Müssen aus pädagogisch-didaktischen Gründen Gegenstände 

gemeinsam genutzt werden (z. B. iPads), müssen vor und nach der Nutzung die Hände 

gründlich mit Seife gewaschen werden. 

- Fachunterricht (Religion, WG, …): „Blockweise“ Sitzordnung der Klassengruppen. 

- Sportunterricht: Zu Beginn und am Ende muss ein gründliches Händewaschen erfolgen. 

In den Umkleidekabinen muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

- Nach jeder Unterrichtsstunde: 5 Minuten intensive Stoßlüftung des Klassenzimmers. 

- Seifenspender, Handtuchspender und Desinfektionsmittelspender an zentralen Stellen 

- Anleitung zum Händewaschen in jedem Klassenzimmer 

- Versetzte Pausen auf dem Pausenhof:  

3./4. Klasse: 1. Pause von 9.25 Uhr bis 9.40 Uhr, 2. Pause von 11.10 Uhr bis 11.25 Uhr 

auf dem Pausenhof mit Mund-Nasen-Schutz 

1./2. Klasse: 1. Pause von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr, 2. Pause von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr 

auf dem Pausenhof mit Mund-Nasen-Schutz 

- Vor dem Essen Hände waschen oder Handdesinfektion (Sprühflasche in jedem 

Klassenzimmer!) 

Lehrkräfte 

- Desinfektionsmittelspender vor der Lehrertoilette 

- Mund-Nasen-Schutz(MNS)-Pflicht für Bewegungen auf Begegnungsflächen (Masken 

liegen im L-Zi-Fach) und beim Gehen durch die Klasse während des Unterrichts 
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- Risikogruppe genau abklären, evtl. Beschäftigungsverbot bzw. ärztl. Attest 
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Schülerinnen und Schüler 

- Mund-Nasen-Schutz(MNS)-Pflicht für Bewegungen auf Begegnungsflächen. Ein 

Mund-Nasen-Schutz ist als Ersatz im Schulranzen. Schüler ohne Maske dürfen die 

Schule nicht betreten. 

- SchülerInnen mit Grunderkrankung: Bei Vorlage eines ärztlichen Attests (3 Monate 

gültig) können entsprechende Schülerinnen und Schüler weiter zu Hause beschult 

werden. 

- Unterstützung durch die Eltern erforderlich  

den Ernst der Lage zu besprechen und das Einhalten der Abstandsregeln etc. ernst 

nehmen; üben, sich daran gewöhnen und immer wieder erinnern 

- Gebot des regelmäßigen Händewaschens und –desinfizierens verinnerlichen 

- Abstandsgebot einhalten – beim Betreten und Verlassen der Schule, der Räume, 

während des Unterrichts und in den Pausen 

Vorgehen bei Erkrankung 

- Bei Auftreten von leichten, neu auftretenden Erkältungs- bzw. respiratorischen 

Symptomen (Schnupfen und gelegentliches Husten): Ein Schulbesuch ist erst 

möglich, wenn nach mind. 24 Stunden kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler 

in diesen Fällen die Schule dennoch, werden sie isoliert und von den Eltern abgeholt. 

- Schüler und Lehrer in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- 

oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen erbrechen oder Durchfall dürfen 

nicht in die Schule. Sie dürfen die Schule erst wieder besuchen, wenn sie mind. 24 

Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentliches Husten) sind. Im 

Zweifelsfall entscheidet der Haus- bzw. Kinderarzt über eine Testung. 

- Ein Verdacht oder eine bestätigte COVID-19-Erkrankung muss unverzüglich der 

Schulleitung gemeldet werden. 

Sonstiges 

- Verstärkung der Aufsicht, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten. 

- Veranstaltungen, Schulfeste, Konzerte, Projektwochen, Tages- und Klassenfahrten 

finden bis auf weiteres nicht statt. 

- Alle Lehrerkonferenzen, Dienstbesprechungen, SchilFs, Elternbeiratssitzungen werden 

im vorgegebenen Abstand durchgeführt. 

- Das Hygienekonzept gilt auch für die Nachmittagsbetreuung (Nami) 

 


